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Wichtige Rufnummern und Adressen auf einen Blick

Haben Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? An wen 

senden Sie einen Widerruf oder eine Kündigung? 

Anyfin AB Servicing Branch 

Potsdamer Platz 10 
10785 Berlin 

 

Telefon: 030 31199988 

E-Mail: hallo@anyfin.de 

oder per Anyfin App 

 

 

 

 

An wen melden Sie einen Versicherungsfall? 

AXA Partners 

Leistungsabteilung 

Berliner Straße 300 
63067 Offenbach am Main 

 

Telefon: +49 (0) 692 7147 073 

E-Mail: clp.de.leistungsservice@partners.axa 

 
Sie können uns Versicherungsfälle zur Arbeitsunfähigkeitsversicherung 

und Arbeitslosigkeitsversicherung auch über unser Online-Portal 

anzeigen, das Sie unter folgender Adresse im Internet finden: 

www.clp.partners.axa/de/Leistungsfall

Wo können Sie sich beschweren? 

Wenn Sie einmal mit unseren Leistungen unzufrieden sein sollten, 

wenden Sie sich bitte zunächst an uns, Ihren Versicherer. Wir versuchen 

dann, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden. 
 

AXA Partners 

Leistungsabteilung 

Berliner Straße 300 

63067 Offenbach am Main 

 

Telefon: +49 (0) 692 7147 073 
E-Mail: clp.de.leistungsservice@partners.axa 

 

 

Wir sind Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Wenn Sie 

Verbraucher sind, können Sie daher das kostenlose 
Streitschlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmanns in 

Anspruch nehmen. Bitte wenden Sie sich hierzu an: 

 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 

www.versicherungsombudsmann.de 

 

Telefon: 0800 3696000 (gebührenfrei aus dem deutschen 
Festnetz) 

 

 

Alternativ können Sie sich auch an unsere Aufsichtsbehörden wenden: 

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

 
Telefon: 0228 4108-0 

Telefax: 0228 4108-1550 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

 

 
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 

61 rue Taitbout 

75436 Paris Cedex 09, 

Frankreich 

E-Mail: info-clientele@acpr.banque-france.fr 
 

Wenn Sie eine Beschwerde beim Versicherungsombudsmann oder bei 

einer der Aufsichtsbehörden einlegen, beeinträchtigt das nicht Ihr Recht, 

Ihre Ansprüche durch eine Klage vor dem zuständigen Gericht zu 

verfolgen.

Begriffserklärungen 

Im Folgenden erklären wir Ihnen die wichtigsten Begriffe dieser 

Versicherungsbedingungen. Wenn wir im folgenden Text einen der 

definierten Begriffe verwenden, kennzeichnen wir dies durch Kursivdruck. 

Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn Sie 
infolge von Gesundheitsstörungen, die von einem in Deutschland 

zugelassenen und praktizierenden Arzt nachzuweisen sind, 

vorübergehend außerstande sind, Ihre berufliche Tätigkeit auszuüben, sie 

auch tatsächlich nicht ausüben und keiner anderen Erwerbstätigkeit 

nachgehen, es sei denn, es handelt sich um eine geringfügige 
Beschäftigung. Wenn Sie keine berufliche Tätigkeit ausüben, aus der Sie 

ein Einkommen erzielen, liegt Arbeitsunfähigkeit vor, wenn Sie infolge von 

Gesundheitsstörungen einer Erwerbstätigkeit nach medizinischem 

Befund vorübergehend in keiner Weise nachgehen können und auch 

tatsächlich keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Bitte beachten Sie: Es ist 
möglich, dass die gesetzliche Sozialversicherung den Begriff 

„Arbeitsunfähigkeit“ eventuell anders definiert hat. Für Ihren 

Versicherungsschutz nach diesem Vertrag ist nur unsere Definition 

verbindlich. 

Baustein: Über den Gruppenversicherungsvertrag können Sie gleichzeitig 

gegen verschiedene Risiken versichert werden, zum Beispiel Tod, 

Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit. Die einzelnen versicherten 

Risiken werden als Bausteine bezeichnet. Die tatsächlich versicherten 

Bausteine entnehmen Sie bitte Ihrer Versicherungsbestätigung. 

Beitrag: Sie zahlen den Beitrag an die Versicherungsnehmerin. Die 

Versicherungsnehmerin zahlt dann Ihren Beitrag als Prämie an uns. Als 

Gegenleistung erhalten Sie Versicherungsschutz im Rahmen des 

Gruppenversicherungsvertrages. 

Beitrittsantrag: Mit Ihrem Beitrittsantrag erklären Sie Ihren Wunsch nach 
Versicherungsschutz. Darin vereinbaren Sie mit der 

Versicherungsnehmerin Einzelheiten zum Versicherungsschutz, zum 

Beispiel den Beginn des Versicherungsschutzes, die abgesicherten Risiken 

und die Höhe Ihres Beitrags. Ihr Beitrittsantrag muss entweder in 

Schriftform abgegeben werden, also auf Papier mit Ihrer Unterschrift, oder 
in der elektronischen Form gemäß § 126a des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

http://www.clp.partners.axa/de/leistungsfall
http://www.clp.partners.axa/de/leistungsfall
http://www.versicherungsombudsmann.de/
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Aufgrund des Zugangs Ihres unterschriebenen Beitrittsantrags und 
positiver Prüfung, meldet Sie die Versicherungsnehmerin als versicherte 

Person zum Gruppenversicherungsvertrag an. Sie erhalten dadurch den 

angebotenen Versicherungsschutz. Der Beitrittsantrag ist gleichzeitig die 

„Vertragserklärung“, auf die in der Widerrufsbelehrung Bezug genommen 

wird“.  

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn Sie die nötige Sorgfalt in besonders 

schwerem Maße verletzen. Das ist der Fall, wenn Sie schon ganz nahe 

liegende Überlegungen nicht anstellen. Es ist aber auch dann der Fall, 

wenn Sie es an der nötigen Umsicht fehlen lassen. Ein Fall grober 

Fahrlässigkeit kann beispielsweise vorliegen, wenn Sie betrunken einen 

Verkehrsunfall verursachen. 

Gruppenversicherungsvertrag: Die Versicherungsnehmerin hat mit uns 

einen Gruppenversicherungsvertrag geschlossen. Der 

Gruppenversicherungsvertrag ist eine besondere Form des 

Versicherungsvertrages. Zu dem Gruppenversicherungsvertrag kann die 
Versicherungsnehmerin Sie als versicherte Person anmelden. Nach Abgabe 

Ihres Beitrittsantrags prüft die Versicherungsnehmerin, ob Sie versichert 

werden können. Wenn Sie versichert werden können, erhalten Sie von der 

Versicherungsnehmerin,  eine Versicherungsbestätigung, der die Dauer 

und den Umfang Ihres Versicherungsschutzes bestätigt.  

Karenzzeit: Die Karenzzeit tritt mit Beginn eines Versicherungsfalles ein. 

Während der Karenzzeit erbringen wir keine Leistungen. Erst wenn der 

Versicherungsfall länger dauert als die Karenzzeit, leisten wir. Falls eine 

Karenzzeit besteht, ist die Dauer in den besonderen 

Versicherungsbedingungen für den jeweiligen Baustein vermerkt. 

Leistungsfall: Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, der uns zur 

Leistung verpflichtet, sprechen wir von einem Leistungsfall. Wir zahlen 

dann die vereinbarte Versicherungsleistung. Ist der Versicherungsfall 

eingetreten, können aber auch vertraglich vereinbarte 

Leistungsausschlüsse vorliegen. In diesem Fall besteht kein Leistungsfall. 

Monatliche Versicherungsleistung: Die monatliche 

Versicherungsleistung wird beim Beitritt zum 

Gruppenversicherungsvertrag vereinbart. Sie ist in Ihrer 

Versicherungsbestätigung ausgewiesen. 

Obliegenheiten: Wir erbringen Leistungen, wenn die Voraussetzungen für 
einen Leistungsfall nach den Versicherungsbedingungen vorliegen. Sie 

haben als versicherte Person Pflichten zur Mitwirkung in Ihrem eigenen 

Interesse (Obliegenheiten), damit wir den Leistungsfall prüfen können. 

Werden diese Pflichten nicht erfüllt, müssen wir möglicherweise nicht 

oder nur teilweise leisten. Auch bei Abgabe des Beitrittsantrags und 
während der Laufzeit des Versicherungsschutzes können Obliegenheiten 

bestehen. Die Obliegenheiten sind in den Versicherungsbedingungen 

erläutert. 

Prämie: Die Versicherungsnehmerin,  ist uns gegenüber zur Zahlung der 

Prämie verpflichtet, denn sie ist unser Vertragspartner. Damit die 
Versicherungsnehmerin,  die Prämie an uns zahlen kann, zahlen Sie einen 

Beitrag an die Versicherungsnehmerin,. 

Schriftform: Wenn Schriftform vorgesehen ist, ist damit die gesetzliche 

Schriftform (§ 126 BGB) gemeint: Ein Dokument muss vom Aussteller 

eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell 
beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Nach dem Gesetz 

kann die Schriftform durch die elektronische Form (§ 126a BGB) ersetzt 

werden. Dafür muss der Aussteller dem elektronischen Dokument seinen 

Namen hinzufügen und es mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 

versehen.  

Textform: Als Textform (§ 126b BGB) gelten nach dem Gesetz 

insbesondere Brief, Fax oder E-Mail. 

Unfall: Ein Unfall im Sinne der Versicherungsbedingungen liegt vor, wenn 

Sie durch ein plötzlich von außen auf Ihren Körper wirkendes Ereignis 

(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleiden. Als 
Unfall gilt auch, wenn durch Ihre erhöhte Kraftanstrengung an 

Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, 

Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 

Versicherte Person: Wenn Sie einen Beitrittsantrag gestellt haben und 

die Versicherungsnehmerin,  Ihnen daraufhin die Aufnahme in den 

Gruppenversicherungsvertrag durch Zusendung einer 

Versicherungsbestätigung erklärt hat, sind Sie eine versicherte Person. Sie 
sind dann nach den Bestimmungen des Gruppenversicherungsvertrages 

und der Versicherungsbedingungen versichert und werden im 

nachfolgenden Text auch als „Sie“ oder „Ihnen“ angesprochen. 

Versicherte selbständige Tätigkeit: Sie gehen einer versicherten 

selbstständigen Tätigkeit im Sinne dieser Bedingungen nach, wenn Sie 
aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Betätigung (z. B. Gewerbe 

oder freier Beruf) in der Bundesrepublik Deutschland Ihren 

Lebensunterhalt erwirtschaften. Das ist dann der Fall, wenn Sie über einen 

Zeitraum von mindestens zwei Jahren aus derselben selbständigen 

Tätigkeit einen Gewinn vor Steuern von mindestens 25 Prozent der für 
Ihren Wohnsitz maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenze (Ost bzw. West) 

in der gesetzlichen Rentenversicherung erzielt haben. Der 

Betrachtungszeitraum umfasst die Zeit vom 1. Januar des vorletzten 

Kalenderjahres vor Eintritt des Versicherungsfalls bis zum 31. Dezember 

des Kalenderjahres vor Eintritt des Versicherungsfalls. Ihren Gewinn aus 
der selbständigen Tätigkeit in den jeweiligen Bemessungszeiträumen 

müssen Sie uns durch Einkommensteuerbescheide nachweisen. Bei der 

Arbeitslosigkeitsversicherung liegt ein wirtschaftlicher Grund für die 

Aufgabe der selbstständigen Tätigkeit vor, wenn Ihr Gewinn auf weniger 

als 15 Prozent der maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenze zurückgeht 
und dieser Zustand mindestens 6 Monate andauert. Darüber hinaus muss 

zwingend eine gesetzliche oder private Krankenversicherung mit 

Krankentagegeldabsicherung bestehen, da Versicherungsschutz nach 

diesen Versicherungsbedingungen nicht als substitutive 

Krankenversicherung angeboten wird. 

Beispiel: Die gesetzliche Beitragsbemessungsgrenze beträgt im Jahr 2020 

in den alten Bundesländern 6.900,00 Euro monatlich. Wenn Sie in den 

alten Bundesländern wohnen, müssen Sie in den 2 Kalenderjahren vor 

Aufgabe der selbständigen Tätigkeit einen durchschnittlichen Gewinn vor 

Steuern von mindestens 1.725,00 Euro monatlich erzielt haben, damit wir 
die selbständige Tätigkeit anerkennen. Sinkt dann Ihr Gewinn über einen 

Zeitraum von 6 Monaten auf durchschnittlich weniger als 1.035,00 Euro 

vor Steuern im Monat, liegt ein wirtschaftlicher Grund für die Aufgabe der 

selbständigen Tätigkeit vor. 

Versicherte Vollzeitbeschäftigung: Sie gehen einer versicherten 
Vollzeitbeschäftigung nach, wenn Sie zum Zeitpunkt des Eintritts des 

Versicherungsfalls seit mindestens 6 Monaten bei demselben Arbeitgeber 

in der Bundesrepublik Deutschland ein bezahltes, unbefristetes und 

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis von mindestens 18 

Stunden pro Woche innehaben. Keine versicherten 
Vollzeitbeschäftigungen sind Probearbeitsverhältnisse, Saisonarbeiten, 

projektgebundene Arbeiten, für die Sie speziell angestellt wurden, sowie 

Ausbildungszeiten. Ein Versicherungsfall in der 

Arbeitslosigkeitsversicherung liegt nach unseren 

Versicherungsbedingungen nur dann vor, wenn Sie aus einer versicherten 

Vollzeitbeschäftigung heraus arbeitslos geworden sind. 

Versicherungsfall: Ein Versicherungsfall ist das Ereignis, das unsere 

Pflicht zu leisten entstehen lässt. Das Ereignis muss während der Dauer 

des Versicherungsschutzes eintreten. Beispiel: Bei der Absicherung des 

Bausteins Leben tritt der Versicherungsfall ein, wenn Sie sterben. 

Versicherungsnehmerin: Versicherungsnehmerin des 

Gruppenversicherungsvertrages ist der Vertriebspartner, bei dem Sie den 

Beitrittsantrag zum Gruppenversicherungsvertrag gestellt haben. Sie sind 

dem Gruppenversicherungsvertrag als versicherte Person beigetreten.  

Versicherungsbestätigung: Die Versicherungsbestätigung ist das 
Dokument, in dem Ihnen die Versicherungsnehmerin,  in unserem Auftrag 

den Umfang und die Dauer Ihres Versicherungsschutzes bestätigt. 

Insbesondere wird Ihnen in dem Versicherungsbestätigung mitgeteilt, 
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welche versicherten Bausteine Sie abgeschlossen haben. Bitte heben Sie 

dieses Dokument sorgfältig auf.  

Vorsätzlich: Sie handeln vorsätzlich, wenn Sie absichtlich oder mit Willen 

etwas in die Tat umsetzen. Dies muss wissentlich geschehen. Dies ist zum 

Beispiel der Fall, wenn Sie sich bewusst selbst verletzen. 

Wartezeit: Wartezeit ist die Zeit zu Beginn Ihres Versicherungsschutzes. 
Tritt während dieser Zeit ein Versicherungsfall ein, erhalten Sie für diesen 

Versicherungsfall keine Leistung. Falls eine Wartezeit besteht, ist die Dauer 

in den besonderen Versicherungsbedingungen für den jeweiligen 

Baustein vermerkt. 

  

 

Einführung in die Versicherungsbedingungen  

Diese Versicherungsbedingungen (nachfolgend auch „Bedingungen“ 

genannt) sind die Vertragsgrundlage der Einkommenschutzversicherung, 

die Sie bei der Versicherungsnehmerin abgeschlossen haben. Zweck der 
Versicherung ist die Absicherung Ihrer täglichen 

Zahlungsverpflichtungen. Der Versicherungsschutz wird Ihnen im 

Rahmen eines Gruppenversicherungsvertrages gewährt. Ein 

Gruppenversicherungsvertrag ist eine besondere Form des 

Versicherungsvertrages. Er wird zwischen der Versicherungsnehmerin und 
uns als Versicherern abgeschlossen. Wir sind die AXA France Vie S.A. und 

AXA France IARD S.A., jeweils handelnd durch ihre deutsche 

Zweigniederlassung, Berliner Straße 300, 63067 Offenbach am Main. Sie 

können dem Gruppenversicherungsvertrag beitreten, in dem Sie 

gegenüber der Versicherungsnehmerin einen Beitrittsantrag abgeben. 
Wenn die Versicherungsnehmerin Ihren Beitrittsantrag annimmt, stellt sie 

Ihnen eine Versicherungsbestätigung aus. Sie genießen dann als 

versicherte Person Versicherungsschutz im Rahmen des 

Gruppenversicherungsvertrages. Ihre Einkommenschutzversicherung 

kann sich aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzen. Für Sie gelten 
die Bedingungen der Bausteine, die Sie abgeschlossen haben. Welche das 

sind, steht in Ihrer Versicherungsbestätigung. Bitte lesen Sie sich die 

Versicherungsbedingungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut 

auf. 

A Allgemeine Bedingungen (gültig für alle Bausteine 

Ihres Versicherungsschutzes) 

§ 1 Um was für eine Versicherung handelt es sich? 

Nach Abschluss des Produkts „Anyfin-Kostenschutz“ 

(Einkommenschutzversicherung) zahlen wir im Versicherungsfall nach 

diesen Bedingungen die vereinbarte Versicherungsleistung gemäß Ihrer 
Versicherungsbestätigung. 

§ 2 Wer kann versichert werden? 

Damit wir Sie versichern können, 

- müssen Sie bei Versicherungsbeginn mindestens das 18. Lebensjahr 

vollendet und dürfen das Höchstalter von 66 Jahren noch nicht 
erreicht haben.  

- darf die Laufzeit Ihres Versicherungsschutzes nicht das Ende des 

Monats überschreiten, in dem Sie das 67. Lebensjahr vollenden. 

- müssen Sie Ihren Wohnsitz bzw. Ihren ständigen Aufenthalt in der 

Bundesrepublik Deutschland haben. 
- darf Ihre monatliche Versicherungsleistung EURO 1.000  nicht 

übersteigen und nicht mehr als 40% Ihres monatlichen 

Nettoeinkommens betragen. 

- muss sich Ihr Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland 

befinden, falls Ihr Versicherungsschutz auch eine 
Arbeitslosigkeitsversicherung enthält. In diesem Fall müssen Sie seit 

mindestens  6 Monate bei demselben Arbeitgeber      in einer 

bezahlten, unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen 

Tätigkeit von mindestens 18 Stunden pro Woche angestellt sein oder 

Sie müssen einer versicherten selbständigen Tätigkeit nachgehen. 
Sind Sie in einem Probearbeitsverhältnis, als Saisonarbeiter, in 

projektgebundenen Arbeiten, für die Sie speziell angestellt wurden 

oder im Rahmen einer Berufsausbildung tätig, können Sie in der 

Arbeitslosigkeitsversicherung nicht versichert werden. 

§ 3 Wie viele Personen können versichert werden? 
Pro Beitrittsantrag kann jeweils eine Person die Aufnahme in den 

Gruppenversicherungsvertrag beantragen.  

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt an dem Tag, der in Ihrer 

Versicherungsbestätigung ausgewiesen ist.  

§ 5 Wann endet Ihr Versicherungsschutz? 

(1) Der Versicherungsvertrag ist für die Dauer eines Monats 

abgeschlossen. Er verlängert sich stillschweigend um jeweils einen 

weiteren Monat sofern er nicht gekündigt wird. Er endet spätestens 

mit Ablauf des Monats, in dem Sie Ihr 67. Lebensjahr vollenden. 
(2) Der Versicherungsschutz endet, vorzeitig zum frühesten der 

nachfolgenden Zeitpunkte: 

- mit Ihrem Tod. 

- drei Monate nachdem Sie Ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt 

nach außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegt haben. 
- mit dem Wirksamwerden der Kündigung des Versicherungsschutzes. 

- Nach der Auszahlung der maximalen Versicherungsleistung für die 

Bausteine Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit. 

- Gehört zu Ihrem Versicherungsschutz eine Arbeitsunfähigkeits- oder 

eine Arbeitslosigkeitsversicherung, endet der Versicherungsschutz 
hinsichtlich dieser Risiken vorzeitig bei Ihrem Eintritt in den 

Vorruhestand oder endgültigen Ruhestand. Sie müssen der 

Versicherungsnehmerin den Eintritt in den endgültigen Ruhestand 

oder in den Vorruhestand anzeigen, damit diese Sie vom 

Gruppenversicherungsvertrag abmelden kann. 

§ 6 Wie können Sie Ihren Versicherungsschutz kündigen? 

(1) Sie können den Versicherungsschutz jederzeit zum Ende eines jeden 

Versicherungsmonats kündigen. Die Kündigung muss in Textform 

erfolgen und bedarf keiner Begründung. Wenn Sie kündigen 

möchten, senden Sie Ihre Kündigung an die Versicherungsnehmerin. 
Die Anschrift finden Sie vorne im Abschnitt „Wichtige Rufnummern 

und Adressen auf einen Blick“. 

(2) Nach Ihrem Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag können Sie 

die versicherten Bausteine nicht separat kündigen, sondern nur den 

gesamten Versicherungsschutz. 

§ 7 Welches Widerrufsrecht haben Sie? 

Sie können Ihren Beitrittsantrag zum Gruppenversicherungsvertrag 

ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Die 

vollständige Widerrufsbelehrung finden Sie in den 

Vertragsinformationen. Sie müssen den Widerruf in Textform 
erklären und an die Versicherungsnehmerin senden. Die Anschrift 

finden Sie zu Beginn dieser Bedingungen im Abschnitt „Wichtige 

Rufnummern und Adressen auf einen Blick“. 

§ 8 Wie sind Beitrag und Prämie zu zahlen? 

(1) Sie zahlen als versicherte Person einen Beitrag für den 
Versicherungsschutz an die Versicherungsnehmerin. Die Höhe Ihres 

Beitrages ist in Ihrem Beitrittsantrag und in Ihrer 

Versicherungsbestätigung ausgewiesen. Die Versicherungsnehmerin 

leitet diesen Beitrag als Prämie an uns weiter. Wenn Sie Ihren Beitrag 

nicht rechtzeitig an die Versicherungsnehmerin zahlen, ist Ihr 
Versicherungsschutz gefährdet. Sie werden in diesem Fall von der 

Versicherungsnehmerin entsprechend den Regelungen der §§ 37 und 

38 des Versicherungsvertragsgesetzes zur Zahlung aufgefordert. 



 

5 
Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen für den Anyfin-Kostenschutz der Anyfin AB      (VERSIONSNR 02- Stand 04     /2024) 

Zahlen Sie auch darauf hin nicht, meldet die Versicherungsnehmerin 
Sie vom Gruppenversicherungsvertrag ab. Sie haben dann keinen 

Versicherungsschutz. 

(2) Ihre Beiträge für den Versicherungsschutz sind monatlich an die 

Versicherungsnehmerin zu zahlen. Als Versicherungsperiode gilt der 

Zeitraum von einem Monat. Der erste Beitrag ist der 
Einlösungsbeitrag, die weiteren Beiträge sind die Folgebeiträge. Sie 

können die monatlichen Beiträge nur durch Teilnahme am SEPA-

Lastschriftenverfahrens an die Versicherungsnehmerin zahlen, 

andere Zahlungswege sind vertraglich ausgeschlossen.  

§ 9 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie beim Beitritt zum 
Gruppenversicherungsvertrag und während der Laufzeit Ihres 

Versicherungsschutzes? 
Sie sind bis zur Annahme Ihres Beitrittsantrags zum 

Gruppenversicherungsvertrag verpflichtet, uns (bzw. der 

Versicherungsnehmerin) alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen, nach denen wir 

bzw. die Versicherungsnehmerin in Textform fragen. Gefahrerheblich sind 

die Umstände, die für unsere Entscheidung den Versicherungsschutz 

überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu gewähren, erheblich sind. 

Über die rechtlichen Folgen einer Verletzung Ihrer vorvertraglichen 
Anzeigepflichten informieren wir Sie bei Abgabe des Beitrittsantrags 

gesondert. 

Wenn Sie umziehen, teilen Sie bitte der Versicherungsnehmerin eine 

Änderung Ihrer Anschrift umgehend mit. Wenn Sie der 

Versicherungsnehmerin eine Anschriftenänderung nicht mitteilen, genügt 
für eine von uns abzugebende Willenserklärungen die Absendung eines 

eingeschriebenen Briefs an Ihre letzte uns bekannte Anschrift. 

Bitte beachten Sie, dass auch Ihre Kenntnisse und Ihr Verhalten 

berücksichtigt werden kann, sofern nach den Versicherungsbedingungen 

oder den gesetzlichen Vorschriften die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, § 47 VVG. 

§ 10 Wer erhält die Versicherungsleistung? 

Die Versicherungsleistung zahlen wir unwiderruflich an Sie. Ihr Recht, 

einen hiervon abweichenden Bezugsberechtigten zu bestimmen (§ 159 

Versicherungsvertragsgesetz), sowie die Abtretung oder Verpfändung von 
Ansprüchen aus dem Vertrag ist vertraglich ausgeschlossen. 

Abweichend von § 44 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz können Sie 

(bzw. im Falle Ihres Todes Ihre Erben) auch ohne Zustimmung der 

Versicherungsnehmerin Ansprüche aus einem Versicherungsfall im 

eigenen Namen gerichtlich geltend machen.  
Abweichend von § 35 Versicherungsvertragsgesetz steht uns kein 

Aufrechnungsrecht Ihnen gegenüber zu.  

§ 11 Wie sind Sie an dem Überschuss und den Bewertungsreserven 

beteiligt? 

Sie sind als versicherte Person nicht am Überschuss und den 
Bewertungsreserven beteiligt. Da es sich um eine reine Risikoversicherung 

handelt, besteht kein Rückkaufswert. 

§ 12 Wann dürfen wir eine Bedingungsanpassung vornehmen? 

(1) Wenn eine Bestimmung in unseren Versicherungsbedingungen 

durch eine höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen 
bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt werden 

sollte, können wir diese durch eine neue Regelung ersetzen, sofern 

dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist oder wenn das 

Festhalten an dem Vertrag ohne eine neue Regelung für eine 

Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interessen der 
anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. 

(2) Eine Bedingungsanpassung ist nur zulässig, wenn die im Vertrag 

entstandene Regelungslücke nicht durch eine gesetzliche 

Bestimmung geschlossen werden kann. Die Versicherungsnehmerin 

und die versicherte Person dürfen durch die neue Regelung nicht 
schlechter gestellt werden als sie nach der ersetzten Regelung 

gestanden hätten. Dies gilt insbesondere für den Umfang des 

Versicherungsschutzes. 

(3) Die neue Regelung wird der Versicherungsnehmerin und Ihnen als der 

versicherten Person in Textform mitgeteilt und erläutert.  

§ 13 Beitragsanpassungsklausel 
Wir sind zu einer Neufestsetzung des vereinbarten Beitrags berechtigt, 

wenn sich unser Leistungsbedarf erheblich verändert. Von einer 

erheblichen Veränderung unseres Leistungsbedarfs ist dann auszugehen, 

wenn der Durchschnitt unserer Schadenszahlungen in der maßgeblichen 

Risikogruppe für das vergangene Kalenderjahr den Durchschnitt der 
Schadenszahlungen für das diesem vorangegangenen Kalenderjahr um 

mindestens 5 Prozent überschreitet. „Maßgebliche Risikogruppe“ im 

Sinne von Satz 2 sind sämtliche versicherten Personen, die im 

Bezugszeitraum in dem Tarif „Einkommenschutz“ versichert sind. Sofern 

eine Beitragserhöhung nicht mit einer Ausweitung des 
Versicherungsschutzes einhergeht, können Sie den Versicherungsschutz 

innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 

Beitragserhöhung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Beitragserhöhung kündigen. Auf das 

Kündigungsrecht werden wir Sie spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der beabsichtigten Beitragserhöhung zugeht, hinweisen. 

§ 14 Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 

Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 

Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 

Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für 

Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 

Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften 

der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 

§ 15 Welches Recht findet Anwendung und wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Ihre Ansprüche aus dem Versicherungsschutz unterliegen dem 

deutschen Recht. 

(2) Für gegen uns gerichtete Ansprüche aus dem Versicherungsschutz 
ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk wir unseren Sitz haben 

(Offenbach am Main) oder das Gericht, in dessen Bezirk der 

Versicherungsschutz abgeschlossen wurde. Außerdem ist das 

Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Versicherungsnehmerin oder 

Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist das für den Ort 

unseres Geschäftssitzes in Offenbach am Main zuständige Gericht 

zuständig. 

§ 16 Verjährung 
Ihre Ansprüche aus dem Versicherungsschutz verjähren in drei Jahren. Die 

Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch uns 

gegenüber entstanden ist und der Anspruchsteller von den, den Anspruch 

begründenden, Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 

Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren alle Ansprüche zehn Jahre, 

nachdem sie entstanden sind. Ist der Anspruch aus dem Vertrag bei uns 

angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 

dem unsere Entscheidung dem Anspruchssteller in Textform zugeht. 

 

B Besondere Bedingungen für die 

Arbeitsunfähigkeitsversicherung (Baustein 

Arbeitsunfähigkeit) 

§ 1 Was ist versichert und welche Leistungen erbringen wir? 
(1) Wenn Sie während der Dauer des Versicherungsschutzes 

arbeitsunfähig werden, zahlen wir nach Ablauf der ersten 42 Tage 

(Karenzzeit) rückwirkend ab Eintritt des Versicherungsfalls Ihre 

monatliche Versicherungsleistung, für jeden vollen Monat, in dem Sie 

ununterbrochen arbeitsunfähig sind. Wir leisten nicht für Zeiträume, 
die kürzer sind als ein Monat. Wir zahlen die Versicherungsleistung 

jeweils am Ende eines Monats für den abgelaufenen Monat, sofern 

uns die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit nachgewiesen wurde. 
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(2) Der Versicherungsfall beginnt an dem Tag, an dem Ihre 
Arbeitsunfähigkeit von einem in Deutschland zugelassenen und 

praktizierenden Arzt unter Angabe der genauen 

Krankheitsbezeichnung bescheinigt worden ist und endet an dem 

Tag, an dem Sie Ihre berufliche Tätigkeit ganz oder teilweise (auch 

im Rahmen von Wiedereingliederungs- bzw. 
Integrationsmaßnahmen oder ähnlichem) wieder aufnehmen oder 

an dem Tag ab dem Sie vorübergehend oder dauerhaft eine Rente 

wegen Erwerbsminderung beziehen oder erwerbsunfähig sind.  

(3) Der Versicherungsfall endet auch, wenn während eines laufenden 

Versicherungsfalls eine Kündigung wirksam wird und Sie keinen 
Beitrag mehr an die Versicherungsnehmerin zahlen bzw. Sie eine 

Beitragsrückerstattung erhalten.  

(4) Die monatliche Versicherungsleistung entspricht der Angabe in Ihrer 

Versicherungsbestätigung. Wir zahlen die monatliche 

Versicherungsleistung, maximal 1.000 EUR für die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit, höchstens bis zu 12 Monate pro Versicherungsfall.  

(5) Sie sind auch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit versichert. Um einen 

neuen Versicherungsfall geltend machen zu können, muss zwischen 

dem Ende des abgeschlossenen Versicherungsfalls und dem Beginn 

des nächsten Versicherungsfalls ein Zeitraum von mindestens6 
Monaten liegen. Bei jedem neuen Versicherungsfall beginnt die 

Karenzzeit erneut. Sollten Sie innerhalb von 6 Monaten nach Ende 

des Bezugs unserer Versicherungsleistung aufgrund der gleichen 

Diagnose erneut arbeitsunfähig werden, betrachten wir diese 

Arbeitsunfähigkeit zusammen mit der vorherigen als denselben 
Versicherungsfall. In diesem Fall entfällt eine erneute Karenzzeit. Die 

Höchstleistungsdauer beträgt maximal 36 Monate für alle 

Versicherungsfälle während der Laufzeit Ihres 

Versicherungsschutzes. 

§ 2 Wartezeit 
(1) Für Leistungen aus dem Baustein Arbeitsunfähigkeit besteht eine 

Wartezeit von 90 Tagen ab Beginn des Versicherungsschutzes, es sei 

denn, die Arbeitsunfähigkeit ist Folge eines Unfalls. In dem Fall 

besteht keine Wartezeit. Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf der 

Wartezeit eintreten, zahlen wir keine Leistung und zwar auch dann 
nicht, wenn der Versicherungsfall nach Ablauf der Wartezeit noch 

andauert. 

(2) Wenn Sie Ihren Versicherungsschutz kündigen und im unmittelbaren 

Anschluss daran einen neuen Versicherungsschutz abschließen (z.B. 

um die Versicherungsleistung zu verändern), rechnen wir die bereits 
zurückgelegte Wartezeit in der Höhe der Versicherungsleistung des 

gekündigten Vertrages auf Ihren neu abgeschlossenen 

Versicherungsschutz an. Für den Differenzbetrag zwischen der 

bisherigen und der erhöhten monatlichen Versicherungsleistung 

beginnt dann eine neue Wartezeit. 

§ 3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

(1) Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn 

- Sie bei Beginn des Versicherungsschutzes bereits arbeitsunfähig 

sind. Ebenso sind die Ursachen und Folgen einer bei Beginn des 

Versicherungsschutzes bestehenden Arbeitsunfähigkeit nicht 
versichert. 

- Sie Krankheiten oder einen Kräfteverfall vorsätzlich herbeigeführt, 

sich absichtlich selbst verletzt oder versucht haben, sich selbst zu 

töten. 

- Sie vorsätzlich ein Verbrechen oder Vergehen begangen haben. Das 
gilt auch für den strafbaren Versuch. 

- Sie in Ausübung einer beruflichen Funktion an Rennen, Wetten oder 

Sportwettbewerben teilgenommen haben. 

- Sie eine der folgenden Aktivitäten ausgeübt haben: akrobatische 

Vorführungen, Rekordversuche oder Wettbewerbe im 
Zusammenhang mit Luftsportarten aller Art sowie das Fliegen mit 

Prototypen, Testflüge, Sprünge mit nicht anerkannten Fallschirmen, 

Drachenfliegen, Paragleiten (Parasailing) oder Gleitschirmfliegen. 

- Sie sich aktiv an Schlägereien beteiligt haben, außer in Fällen der 

Notwehr/Selbstverteidigung oder der Nothilfe zugunsten einer 
anderen Person oder in Ausübung einer anerkannten Berufspflicht. 

oder der Versicherungsfall 

- Folge eines Fluges ist, es sei denn, Sie haben den Flug als zahlender 
Passagier oder Besatzungsmitglied auf einer regulären Strecke einer 

zugelassenen kommerziellen Fluggesellschaft angetreten. 

- eine Folge von Sucht (z.B. Drogen- oder Medikamentenmissbrauch), 

Alkoholmissbrauch, oder Spielsucht ist. 

- in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
kriegerischen Ereignissen steht. Wir leisten jedoch uneingeschränkt, 

wenn Sie während eines Aufenthalts außerhalb Deutschlands in 

unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen 

Ereignissen arbeitsunfähig werden, an denen Sie nicht aktiv beteiligt 

waren. 
- Folge von Bürgerkrieg, Aufstand, Aufruhr, oder Terrorismus ist, 

unabhängig davon, wo das Ereignis stattfindet und wer die 

Protagonisten sind, solange Sie dabei eine aktive Rolle gespielt 

haben. 

- Folge einer Teilnahme an Rennen mit Kraftfahrzeugen oder 
Ausübung von Kampfsportarten oder Bergsteigen ist. 

- Folge eines Nervenzusammenbruchs, chronischen Fatigue-

Syndroms, Fibromyalgie, einer psychiatrischen, 

neuropsychiatrischen oder psychischen Erkrankung ist, es sei denn, 

die Erkrankungen werden durch einen Facharzt für Psychiatrie 

festgestellt, behandelt und fortlaufend bescheinigt.  
Unter psychische Erkrankungen fallen z.B. depressive Erkrankungen 
(etwa Depressionen, Dysthemie, Erschöpfungssyndrom), 

Angsterkrankungen, Neurosen, Schizophrenien, Ess-Störungen, 

Demenz, psychosomatische Störungen (d. h. Schmerzen oder 

Krankheitsgefühl ohne erkennbare Ursache).  

- Folge einer Verletzung der Bandscheibe oder einer Radikulopathie 
ist. Darunter fallen insbesondere Hexenschuss, Kreuzschmerzen, 

Ischias, femorale Neuropathie, Cervicobrachialgie, 

Bandscheibenprotrusion, Bandscheibenvorfall, Rückenschmerzen, 

Nackenschmerzen, Kokzygodynie, es sei denn, diese 

Beeinträchtigungen werden durch einen Facharzt für Orthopädie 
festgestellt, behandelt und fortlaufend bescheinigt oder erfordern 

eine Operation. 

(2) Während der Zeit des gesetzlichen Mutterschutzes besteht kein 

Anspruch auf Versicherungsleistungen wegen Arbeitsunfähigkeit. 

Das gilt auch, wenn Sie selbstständig oder freiberuflich tätig sind. 
Sollten Sie während der Dauer des gesetzlichen Mutterschutzes 

arbeitsunfähig werden und besteht diese Arbeitsunfähigkeit nach 

Ende des Mutterschutzes fort, leisten wir für den Zeitraum ab Ende 

des gesetzlichen Mutterschutzes.  

(3) Gehört zu Ihrem Versicherungsschutz neben dem Baustein 
Arbeitsunfähigkeit auch der Baustein Arbeitslosigkeit, zahlen wir 

keine Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit solange Sie Leistungen 

wegen Arbeitslosigkeit erhalten und umgekehrt. 

§ 4 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie bei Eintritt des 

Versicherungsfalls? 
Sie müssen uns den Eintritt des Versicherungsfalls in Textform mitteilen. 

Unsere Anschrift finden Sie im Abschnitt „Wichtige Rufnummern und 

Adressen auf einen Blick“. Damit wir den Leistungsfall prüfen können, 

müssen Sie uns folgende Unterlagen einreichen: 

- die vollständig ausgefüllte Leistungsfallmeldung. Diese muss einen 
Nachweis über die Arbeitsunfähigkeit und deren Ursache beinhalten 

und durch einen in Deutschland zugelassenen und praktizierenden 

Arzt ausgestellt werden, 

- eine Bescheinigung Ihrer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse, 

die alle Diagnosen und Zeiträume von Arbeitsunfähigkeit seit Beginn 
des Versicherungsschutzes ausweist. 

- bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit: einen monatlichen 

Nachweis über das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit auf dem 

dafür vorgesehenen Formular (Folgebescheinigung). 

Sie müssen uns sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache 
einreichen. Wenn Sie uns Unterlagen in anderen Sprachen 

einreichen, sind wir berechtigt, Ihnen die Übersetzungskosten in 

Rechnung zu stellen bzw. von der Versicherungsleistung abzuziehen. 

Zur Klärung unserer Leistungspflicht bei Eintritt des 

Versicherungsfalls sowie bei Folgeanträgen können wir notwendige 
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weitere Nachweise verlangen und selbst erforderliche Erhebungen 
anstellen. Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt 

derjenige, der die Versicherungsleistung beansprucht. Ferner 

können wir, dann allerdings auf unsere Kosten, verlangen, dass Sie 

durch einen von uns bestimmten, zugelassenen und praktizierenden 

Arzt untersucht werden. 
Verletzen Sie eine der in Abs. 1 bis 2 genannten Obliegenheiten 

vorsätzlich, so sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Bei grob 

fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem 

Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit müssen Sie uns 
beweisen. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 

bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, soweit Sie uns nachweisen, 

dass die Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die 

Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 

den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. 

§ 5 Wann und wie ist uns ein Versicherungsfall mitzuteilen? 

Sie müssen uns einen Versicherungsfall innerhalb einer Frist von 3 

Monaten nach seinem Eintritt in Textform mitteilen. Dauert die 

Arbeitsunfähigkeit mehr als einen Monat an, müssen Sie uns innerhalb von 

3 Monaten nach Ablauf des Monats, für den Sie eine Leistung 
beanspruchen, einen Nachweis über die Fortdauer (Folgebescheinigung) 

vorlegen. Wenn Sie uns einen Versicherungsfall nicht innerhalb von 3 

Monaten mitteilen bzw. eine Folgebescheinigung nicht innerhalb dieser 

Frist vorlegen, entsteht der Anspruch auf Versicherungsleistung 

frühestens mit dem Monat der Anzeige bzw. der Vorlage. 

C Besondere Bedingungen für die 

Arbeitslosigkeitsversicherung (Baustein 

Arbeitslosigkeit) 

§ 1 Was ist versichert und welche Leistungen erbringen wir? 
(1) Wenn Sie während der Dauer des Versicherungsschutzes aus einer 

versicherten Vollzeitbeschäftigung oder einer versicherten 

selbständigen Tätigkeit heraus unverschuldet arbeitslos werden, 

zahlen wir nach Ablauf der ersten 30 Tage (Karenzzeit) rückwirkend 

ab Eintritt des Versicherungsfalls Ihre monatliche 
Versicherungsleistung für jeden vollen Monat, in dem Sie 

ununterbrochen unverschuldet arbeitslos sind. Wir leisten nicht für 

Zeiträume, die kürzer sind als ein voller Monat. Wir zahlen die 

Versicherungsleistung jeweils am Ende eines Monats für den 

abgelaufenen Monat, sofern uns die Fortdauer der Arbeitslosigkeit 
nachgewiesen wurde 

(2) Der Versicherungsfall beginnt an dem Tag, an dem Sie unverschuldet 

arbeitslos geworden sind. 

(3) Der Versicherungsfall endet, wenn während eines laufenden 

Versicherungsfalls eine Kündigung wirksam wird und Sie keinen 
Beitrag mehr an die Versicherungsnehmerin zahlen bzw. Sie eine 

Beitragsrückerstattung erhalten. 

(4) Die monatliche Versicherungsleistung entspricht der Angabe in Ihrer 

Versicherungsbestätigung. Wir zahlen die monatliche 

Versicherungsleistung, maximal 1.000 EUR, für die Dauer der 
Arbeitslosigkeit, höchstens bis zu 12 Monate pro Versicherungsfall.  

(5) Sie sind auch bei erneuter Arbeitslosigkeit versichert. Um einen 

neuen Versicherungsfall geltend machen zu können, müssen Sie 

erneut seit mindestens 6 Monaten bei demselben Arbeitgeber in 

einem unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnis beschäftigt sein. Ihre wöchentliche Arbeitszeit 

muss mindestens 18 Stunden pro Woche betragen. Sollten Sie 

innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Bezugs unserer 

Versicherungsleistung erneut arbeitslos werden, betrachten wir 

diese Arbeitslosigkeit zusammen mit der vorherigen als einen 
Versicherungsfall. Die Höchstleistungsdauer beträgt maximal 

36 Monate für alle Versicherungsfälle während der Laufzeit Ihres 

Versicherungsschutzes. 

§ 2 Was ist unverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne dieser 

Bedingungen? 

(1) Unverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt 
vor, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Sie sind aus einer versicherten Vollzeitbeschäftigung während der 

Dauer des Versicherungsschutzes unverschuldet arbeitslos 

geworden; 

- Die Arbeitslosigkeit muss Folge einer Kündigung des Arbeitgebers 
oder einer einvernehmlichen Aufhebung des Arbeitsverhältnisses im 

Rahmen der vergleichsweisen Erledigung des 

Kündigungsschutzprozesses oder zur Abwendung einer 

betriebsbedingten Kündigung sein; eine Arbeitslosigkeit aufgrund 

einer Kündigung, die bereits vor Beginn des Versicherungsschutzes 
ausgesprochen wurde, ist nicht versichert; 

- Im Falle einer versicherten selbständigen Tätigkeit muss die 

Arbeitslosigkeit Folge der Aufgabe der versicherten selbstständigen 

Tätigkeit aus wirtschaftlichem Grund sein, d.h. Ihr Gewinn aus der 

versicherten selbständigen Tätigkeit muss für einen Zeitraum von 
mindestens 6 Monaten auf weniger als 15% Prozent der für Ihren 

Wohnort maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenze zurückgehen. 

Ihre versicherte selbständige Tätigkeit gilt zum frühesten der 

nachfolgenden Zeitpunkte als aufgegeben: (a) Abmeldung des 

Gewerbes; (b) Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen Sie oder 
gegen das bisher von Ihnen geleitete Unternehmen oder (c) im Falle 

von Freiberuflern die Meldung als „arbeitslos bzw. arbeitssuchend“ 

bei der Bundesagentur für Arbeit. 

- Sie müssen sich aktiv um Arbeit bemühen; 

- Sie müssen bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitslos gemeldet 
sein sowie Arbeitslosengeld I beziehen und/oder erfolgreich 

beantragt haben; 

- Sie sind nicht gegen Entgelt tätig, es sei denn im Rahmen einer 

geringfügigen Beschäftigung. 

Kurzarbeit (§ 169 SGB III) ist keine Arbeitslosigkeit im Sinne dieses 
Versicherungsvertrages. 

Tritt der Versicherungsfall im Rahmen eines befristeten, 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses von mindestens 

18 Stunden pro Woche ein, so leisten wir, wenn Sie aus diesem 

Arbeitsverhältnis heraus unvorhersehbar und unverschuldet 
arbeitslos werden, nicht jedoch bei Ablauf der vertraglich 

vereinbarten Befristung. 

§ 3 Wartezeit 

(1) Für Leistungen aus dem Baustein Arbeitslosigkeit besteht eine 

Wartezeit von 90 Tagen ab Beginn des Versicherungsschutzes. Für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf der Wartezeit eintreten oder bei 

denen eine Kündigung vor Ablauf der Wartezeit ausgesprochen wird, 

zahlen wir keine Leistung, und zwar auch dann nicht, wenn der 

Versicherungsfall nach Ende der Wartezeit noch andauert. 

(2) Sollten Sie zu Beginn des Versicherungsschutzes Kurzarbeit (§ 169 
SGB III) leisten, dauert die Wartezeit solange bis die Kurzarbeit endet, 

mindestens die in Absatz 1 genannte Frist. Eine Kündigung, die aus 

einer zu Beginn des Versicherungsschutzes bestehenden Kurzarbeit 

heraus erfolgt, ist nicht versichert. 

(3) Wenn Sie Ihren Versicherungsschutz kündigen und im unmittelbaren 
Anschluss daran einen neuen Versicherungsschutz abschließen (z.B. 

um die Versicherungsleistung zu verändern), rechnen wir die bereits 

zurückgelegte Wartezeit in der Höhe der Versicherungsleistung des 

gekündigten Vertrages auf Ihren neu abgeschlossenen 

Versicherungsschutz an. Für den Differenzbetrag zwischen der 
bisherigen und der erhöhten monatlichen Versicherungsleistung 

beginnt dann eine neue Wartezeit. 

§ 4 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

(1) Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, wenn 

- Sie bei Abgabe Ihres Beitrittsantrags bereits Kenntnis von einer 
bevorstehenden Kündigung durch Ihren Arbeitgeber hatten.  

- bei Abgabe Ihres Beitrittsantrags eine Kündigung bereits 

ausgesprochen war oder es zu diesem Zeitpunkt ein Rechtsstreit 

wegen Ihres Arbeitsverhältnisses bei einem Gericht anhängig war. 

- Ihr befristetes Arbeitsverhältnis planmäßig abgelaufen ist. 
- Ihr Ehegatte oder ein Verwandter 1. Grades Arbeitgeber des 

gekündigten Arbeitsverhältnisses war oder Sie selbst, Ihr Ehegatte 
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oder ein Verwandter 1. Grades Alleineigentümer, 
Mehrheitsgesellschafter oder Vertretungsorgan Ihres Arbeitgebers 

ist oder war, es sei denn, die Entlassung ist Folge einer Liquidation 

des Arbeitgebers und der Einstellung der Tätigkeit im 

Zusammenhang mit der Invalidität oder dem Tod des 

Alleineigentümers, Mehrheitsgesellschafters oder 
Vertretungsorgans. 

- die Arbeitslosigkeit Folge eines Streiks oder einer Aussperrung ist. 

- Ihr Arbeitsplatz nicht in der Bundesrepublik Deutschland liegt. 

- Sie die Arbeitslosigkeit selbst zu vertreten haben, beispielsweise 

durch verhaltensbedingte Kündigung oder fristlose Kündigung des 
Arbeitgebers. 

(2) Gehört zu Ihrem Versicherungsschutz neben dem Baustein 

Arbeitslosigkeit auch der Baustein Arbeitsunfähigkeit, zahlen wir 

keine Leistungen wegen Arbeitslosigkeit solange Sie Leistungen 

wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten und umgekehrt. 

§ 5 Welche Pflichten (Obliegenheiten) haben Sie bei Eintritt des 

Versicherungsfalls? 

(1) Sie müssen uns den Eintritt des Versicherungsfalls in Textform 

mitteilen. Unsere Anschrift finden Sie im Abschnitt „Wichtige 

Rufnummern und Adressen auf einen Blick“. Damit wir den 
Leistungsfall prüfen können, müssen Sie uns folgende Unterlagen 

einreichen: 

- die vollständig von Ihnen und Ihrem ehemaligen Arbeitgeber 

ausgefüllte Leistungsfallmeldung; 

- eine Kopie Ihres Arbeitsvertrages;  
- eine Kopie des Kündigungsschreibens Ihres Arbeitgebers sowie  

- eine Bescheinigung der zuständigen Agentur für Arbeit, dass Sie 

arbeitslos gemeldet sind und Arbeitslosengeld beziehen oder 

beantragt haben. 

- bei fortbestehender Arbeitslosigkeit müssen Sie uns das 
Fortbestehen der Arbeitslosigkeit jeden Monat auf dem dafür 

vorgesehenen Formular melden. 

- Wenn Sie einer versicherten selbstständigen Tätigkeit 

nachgegangen sind, müssen Sie folgende Unterlagen einreichen: 

• die vollständig von Ihnen ausgefüllte Leistungsfallmeldung; 
• Ihre letzten beiden Einkommenssteuerbescheide; 

• die von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater geprüfte 

Gewinn- und Verlustrechnungen für das Jahr, in dem der 

Versicherungsfall eingetreten ist sowie für das Vorjahr; 

• eine Bescheinigung der zuständigen Agentur für Arbeit, dass Sie 
arbeitslos gemeldet sind; 

• bei fortbestehender Arbeitslosigkeit müssen Sie uns das 

Fortbestehen der Arbeitslosigkeit jeden Monat auf dem dafür 

vorgesehenen Formular melden. 

(2) Sie müssen uns sämtliche Unterlagen in deutscher Sprache 
einreichen. Wenn Sie uns Unterlagen in anderen Sprachen 

einreichen, sind wir berechtigt, Ihnen die Übersetzungskosten in 

Rechnung zu stellen bzw. von der Versicherungsleistung abzuziehen. 

Zur Klärung unserer Leistungspflicht bei Eintritt des 

Versicherungsfalls sowie bei Folgeanträgen können wir notwendige 
weitere Nachweise verlangen und selbst erforderliche Erhebungen 

anstellen. Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt 

derjenige, der die Versicherungsleistung beansprucht. 

(3) Verletzen Sie eine der in Abs. 1 bis 3 genannten Obliegenheiten 

vorsätzlich, so sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem 

Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit müssen Sie uns 

beweisen. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 

bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, soweit Sie uns nachweisen, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die 

Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 

den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. 

§ 6 Wann und wie ist uns ein Versicherungsfall mitzuteilen? 

Sie müssen uns einen Versicherungsfall innerhalb einer Frist von 3 
Monaten nach seinem Eintritt mitteilen. Dauert die Arbeitslosigkeit länger 

als einen Monat an, müssen Sie uns innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf 

des Monats, für den Sie eine Leistung beanspruchen, einen Nachweis über 
die Fortdauer (Folgebescheinigung) vorlegen. Wenn Sie uns einen 

Versicherungsfall nicht innerhalb von 3 Monaten mitteilen bzw. eine 

Folgebescheinigung nicht innerhalb dieser Frist vorlegen, entsteht der 

Anspruch auf Versicherungsleistung frühestens mit dem Monat der 

Anzeige bzw. der Vorlage. 


